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 EINLADUNG
zur 130. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre 

Freitag, 26. Januar 2024, 17.30 Uhr (Türöffnung: 16.30 Uhr)
bei CKW AG, Rathausen 1, 6032 Emmen



1.    Jahresbericht, Konzernrechnung  
und Jahresrechnung 2022/23 
Berichte der Revisionsstelle  
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den 
Jahresbericht, die Konzernrechnung und die 
Jahresrechnung 2022/23 zu genehmigen. 

2.    Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den 
Bilanzgewinn von CHF 419'439'565 wie folgt 
zu verwenden:

Ausrichtung einer Dividende 
von 10.00 CHF je Aktie auf 
5'880'868 Aktien

CHF 
 

58'808'680
Ausrichtung einer Sonderdivi-
dende von 17.00 CHF je Aktie 
auf 5'880'868 Aktien

 
 

99'974'756
Einlage in die freiwillige 
Gewinnreserve

 
221'445'000

Vortrag auf neue Rechnung 39'211'129
Total 419'439'565

  Sofern die Aktionärinnen und Aktionäre den 
Antrag gutheissen, wird die Dividende am  
2. Februar 2024, nach Abzug von 35% eid-
genössischer Verrechnungssteuer, netto mit 
17.55 CHF je Aktie an alle Aktionärinnen und 
Aktionäre ausgerichtet. Die CKW-Aktie wird 
ab 30. Januar 2024 ex Dividende ausserbörs-
lich gehandelt. 

3.    Entlastung der Mitglieder des  
Verwaltungsrats 
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung 
zu erteilen.

4.   Partielle Statutenänderung
Die Reform des Aktienrechts ist am  
1. Januar 2023 in Kraft getreten. Das neue 
Aktienrecht bringt sowohl neue Pflichten 
wie auch neue Flexibilität und eine Anpas-
sung an das digitale Zeitalter. Um einer-
seits den künftig geltenden Anforderungen 
gerecht zu werden und andererseits die 
neue Flexibilität nutzen zu können, ist eine 
partielle Statutenänderung notwendig.

Darüber hinaus soll der zukünftige Ab-
stimmungs- und Wahlprozess vereinfacht 
werden. Neu soll im Grundsatz offen, wie 
beispielsweise durch Handheben, abge-
stimmt bzw. gewählt werden. Eine schriftli-
che bzw. geheime Abstimmung bleibt unter 
bestimmten Voraussetzungen weiterhin 
möglich (vgl. beantragte, neue Fassung zu 
Art. 11 Abs. 3). 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Den Wortlaut der vorgeschlagenen Statu-
tenbestimmungen sowie eine Gegenüber-
stellung mit dem aktuellen Wortlaut finden 
Sie im Anhang der Einladung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die  
Anpassung der Statuten zu genehmigen.

5.   Wahlen
5.1  Verwaltungsrat 

Statutengemäss findet die Gesamterneue-
rungswahl des Verwaltungsrats statt. Die 
Amtsdauer beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist 
zulässig.  
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die  
Wiederwahl der folgenden bisherigen Ver-
waltungsratsmitglieder:  
• Christoph Brand 
• Anita Eckardt 
• Dimitri Moretti 
• Hansueli Sallenbach 
• Henriette Wendt 
 
und die Zuwahl von: 
• Harald Gauck 
• Reto Wyss

 
  für die Amtsdauer von einem Jahr, das 

heisst bis zum Abschluss der ordentlichen 
Generalversammlung über das Geschäfts-
jahr 2023/24.

 
 Die bisherigen Verwaltungsräte Joris Gröflin  
 und Marcel Schwerzmann stellen sich nicht 
  mehr zur Wahl.

5.2  Revisionsstelle 
(Prüfung der Konzernrechnung CKW-Gruppe, 
der Jahresrechnung CKW AG) 
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die 
Wahl der KPMG AG, Luzern, als Revisions-
stelle für die Amtsdauer eines Jahres, das 
heisst bis zur ordentlichen Generalversamm-
lung über das Geschäftsjahr 2023/24.



Unterlagen
Der Geschäftsbericht (mit dem Jahresbericht, 
der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 
2022/23), die Berichte der Revisionsstelle vom 
30.11.2023 sowie die Anträge des Verwal-
tungsrats liegen ab 5. Januar 2024 am Sitz der 
Gesellschaft, Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern, 
zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und 
Aktionäre auf. Den Geschäftsbericht können Sie 
auch auf der Website von CKW abrufen  
(www.ckw.ch/geschaeftsbericht).

Legitimation und Zutrittskarten – Anmeldung 
erforderlich
An der Generalversammlung teilnahme- und 
stimmberechtigt sind grundsätzlich die am  
18. Januar 2024 im Aktienbuch mit Stimmrecht 
eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der 
CKW AG. Diese erhalten zwar ihre Zutrittskarte 
und das Stimmmaterial direkt mit der Einladung. 
Für die Teilnahme bzw. Stimmrechtsausübung 
an der Generalversammlung muss aber trotzdem 
eine Anmeldung im Voraus erfolgen. Die frühzei-
tige Rücksendung des Anmeldeformulars erleich-
tert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten 
für die Generalversammlung. Nach dem  
19. Januar 2024 eintreffende Anmeldungen kön-
nen aus technischen Gründen nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Das Stimmrecht an gemein-
schaftlich gehaltenen Aktien kann nur durch eine 
Person ausgeübt werden.

Vollmachten
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich 
an der Generalversammlung teilnehmen können, 
bitten wir, sich mit schriftlicher Vollmacht vertre-
ten zu lassen durch:

Reto Wyss 
Reto Wyss ist seit 2011 Luzerner Regierungsrat. Seit 2019 ist der Mitte-Politiker 
Vorsteher des Finanzdepartements. Von 2011 bis 2019 amtete der Rothenburger als 
Bildungs- und Kulturdirektor. Das Finanzdepartement mit seiner Querschnittfunktion  
ist zuständig für die Dienststellen Finanzen, Steuern, Immobilien, Informatik und 
Personal und zählt insgesamt zirka 500 Mitarbeitende.

Vor seiner Tätigkeit als Regierungsrat war Reto Wyss Gemeindepräsident von 
Rothenburg sowie Geschäftsführer und Mitinhaber der Wyss + Partner Bauingenieure AG. Der gelernte 
Tiefbauzeichner und studierte Bauingenieur HTL hat zwei erwachsene Kinder und wohnt mit seiner Frau 
in Rothenburg.

Weitere Informationen

Die neu zu wählenden Verwaltungsratsmitglieder

Luzern, 30. November 2023

CKW AG

Namens des Verwaltungsrats

Christoph Brand, Präsident

a) eine andere Person
b) unsere Gesellschaft als Organvertreter
 Ohne anderslautende Weisungen für die Stim-

mabgabe werden wir Ihr Stimmrecht im Sinne 
der Anträge des Verwaltungsrats ausüben. Als 
Organvertreter werden wir nur Aktionärinnen/
Aktionäre vertreten, die den Anträgen des 
Verwaltungsrats zustimmen wollen. Vollmach-
ten mit anderslautenden Instruktionen werden 
an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
weitergeleitet.

c) die unabhängige Stimmrechtsvertreterin
 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im  

Sinne von Art. 689d OR können Sie Frau 
Monika Lütolf, lic. iur., Rechtsanwältin, Luzer-
nerstrasse 51a, 6010 Kriens, bevollmächtigen. 
Frau Lütolf wird gemäss den von Ihnen erteil-
ten Weisungen stimmen. Bei Fehlen von Wei-
sungen stimmt sie im Sinne der Anträge des 
Verwaltungsrats.

d) einen Depotvertreter

Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR werden 
gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von 
Ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig be-
kanntzugeben, spätestens jedoch bis 19. Januar 
2024. Als Depotvertreter gelten die dem Ban-
kengesetz vom 8. November 1934 unterstellten 
Institute und die Finanzinstitute nach dem Finan-
zinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018.

Harald Gauck 
Harald Gauck wird per 01.01.2024 Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der 
Axpo Konzernleitung. Er ist seit 2008 in unterschiedlichen Führungspositionen im 
Finanzbereich der Axpo tätig, zuletzt als Head of Controlling & Services im Ge-
schäftsbereich Trading & Sales. Von 2004 bis 2007 war er bei Atel tätig, zuletzt im 
Konzerncontrolling. Seine berufliche Laufbahn begann er 1999 als Unternehmens-
berater bei Booz Allen Hamilton im Kompetenzzentrum für Energiewirtschaft. 

Er ist Schweizer und deutscher Staatsbürger und doktorierte nach seinem Masterabschluss an der 
University of Colorado in Physik an der Universität in Konstanz. Er ist Vorsitzender bzw. Mitglied des 
Verwaltungsrats in mehreren internationalen Konzerngesellschaften der Axpo.
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Anreise/Rückreise

Shuttleservice
zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr (letzte Fahrt)  
ab Bahnhof Luzern «Inseliquai» 

Rückfahrt zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr nach 
Bahnhof Luzern

Lageplan

ANREISE (SBB FAHRPLAN)

Abfahrt Luzern BHF

BASEL ab 15.03 an 16.05

BERN ab 15.00 an 16.01

ZÜRICH ab 15.10 an 15.51

RÜCKREISE (SBB FAHRPLAN)

Luzern BHF Ankunft

BASEL ab 19.54 BS an 20.56

 ab 20.30 BS an 21.45

BERN ab 20.00 BE an 21.00

 ab 20.57 BE an 22.26

ZÜRICH ab 20.09 ZH an 20.50

 ab 20.35 ZH an 21.25

Adresse: CKW • Rathausen 1 • 6032 Emmen

BAHNHOF EMMENBRÜCKE

BUSHALTESTELLE ALLMENDLI
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SEETALPLATZ

S

S

BAHNHOF LUZERN
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A2
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SÜD

RATHAUSEN
TUNNEL

CKW

SHUTTLE HALTESTELLE

BESUCHER PARKPLATZ

Tauchen Sie im Vorfeld zur Generalversamm-
lung in die spannende Welt der Elektrizität 
ein! Haben Sie sich auch schon gefragt, was 
das grösste Energieversorgungsunternehmen 
der Zentralschweiz zur sicheren und zuver-
lässigen Stromversorgung ihrer Kundinnen 
und Kunden unternimmt? Wie wird über-
haupt Strom produziert und verteilt? Wie 
senke ich meinen eigenen Strom- und Ener-
gieverbrauch? Besuchen Sie uns in der CKW 
Energiewelt und erhalten Sie die Antworten 
auf Ihre Fragen. Bitte bestätigen Sie die 
Teilnahme mittels des beiliegenden Anmelde-
talons.

16.00 UHR FÜHRUNG «CKW ENERGIEWELT»
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Aktuelle Fassung Beantragte, neue Fassung

Il. Aktienkapital, Aktien, Übertragung der 
Aktien

Art. 3: Aktienkapital, Umwandlung von Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt  
CHF 2'970'126.00, eingeteilt in 5'940'252 auf 
den Namen lautende, voll liberierte Aktien von 
je CHF 0.50 Nennwert.

Die Namenaktien können jederzeit in Inhaberak-
tien umgewandelt werden und umgekehrt.

Il. Aktienkapital, Aktien, Übertragung der 
Aktien

Art. 3: Aktienkapital, Umwandlung von Aktien

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt  
CHF 2'970'126.00, eingeteilt in 5'940'252 auf 
den Namen lautende, voll liberierte Aktien von 
je CHF 0.50 Nennwert.

Ill. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Art. 7: Einberufung

Die ordentliche Generalversammlung findet 
jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss des Geschäftsjahrs statt.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen 
hat der Verwaltungsrat einzuladen, wenn Aktio- 
näre, die mindestens 10 % des Aktienkapitals 
vertreten, schriftlich und unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands und der Anträge die 
Einberufung verlangen.

Ill. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Art. 7: Ordentliche und ausserordentliche  
Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet 
jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss des Geschäftsjahrs statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen fin-
den auf Beschluss des Verwaltungsrates statt 
oder wenn Aktionäre, die mindestens 10 % des 
Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, 
schriftlich und unter Angabe der Verhandlungs-
gegenstände und der Anträge die Einberufung 
verlangen.

Art. 8: First, Verhandlungsgegenstände

Die Generalversammlung ist mindestens zwan-
zig Tage vor dem Versammlungstag im statuta-
rischen Publikationsorgan einzuberufen.

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegen-
stände sowie die Anträge des Verwaltungsrats 
und derjenigen Aktionäre bekanntzugeben, 
welche die Durchführung einer Generalver-
sammlung oder die Traktandierung eines Ver-
handlungsgegenstands verlangt haben. Die 
Einladung weist darauf hin, dass der Geschäfts-
bericht und der Revisionsbericht den Aktionä-
ren während diesen zwanzig Tagen am Gesell-
schaftssitz zur Einsicht aufliegen. Im Aktienbuch 
eingetragene Aktionäre sind darüber hinaus 
durch schriftliche Mitteilung von der Auflage zu 
unterrichten.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise an-
gekündigt worden sind, können keine Beschlüs-
se gefasst werden, ausser über einen Antrag auf 
Einberufung einer ausserordentlichen General-
versammlung bzw. auf Durchführung einer Son-
derprüfung. Dagegen bedarf es zur Stellung von 
Anträgen und Verhandlungen ohne Beschluss-
fassung keiner vorherigen Ankündigung.

Art. 8: Einberufung, Tagungsort, Verwendung 
elektronischer Mittel, Verhandlungsgegenstände

Die Generalversammlung wird durch den Ver-
waltungsrat oder in den im Gesetz vorgesehenen 
Fällen durch die Revisionsstelle einberufen.

Die Einberufung erfolgt spätestens 20 Tage vor 
dem Versammlungstag in der in Art. 18 vor-
geschriebenen Form für Mitteilungen an die 
Aktionäre.

In der Einberufung sind neben Datum, Zeit, Art 
und Ort insbesondere die Verhandlungsgegen-
stände sowie die Anträge des Verwaltungsrats 
und derjenigen Aktionäre bekanntzugeben, 
welche die Durchführung einer Generalver-
sammlung oder die Traktandierung eines Ver-
handlungsgegenstands verlangt haben. Der 
Verwaltungsrat kann auf die Bezeichnung eines 
unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzich-
ten. Wird einer ernannt, sind dessen Namen und 
Adresse in der Einberufung bekannt zu geben.

Anhang: Partielle Statutenänderung



Seite 2

Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 
20'000 vertreten, können die Traktandierung 
eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Sie 
haben ein entsprechendes Begehren spätestens 
sechs Wochen vor einer Generalversammlung 
dem Verwaltungsrat schriftlich unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands und der Anträge mit-
zuteilen.

Mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung 
sind den Aktionären der Geschäftsbericht und 
die Revisionsberichte zugänglich zu machen, was 
auch durch elektronische Zustellung erfolgen kann.
Sofern die Unterlagen nicht elektronisch zugäng-
lich sind, kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm 
diese rechtzeitig zugestellt werden.

Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort der 
Generalversammlung und die Form der Durch-
führung. Es können für eine Generalversammlung 
mehrere Tagungsorte festgelegt werden.

Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktio-
näre, die nicht am Ort der Generalversammlung 
anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem 
Weg ausüben können. Stattdessen kann der Ver-
waltungsrat auch auf die Festlegung eines Ta-
gungsorts verzichten und die Durchführung einer 
rein virtuellen Generalversammlung anordnen. 
Für diesen Fall kann der Verwaltungsrat auf die 
Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechts-
vertreters verzichten.

Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF 
20'000 vertreten, können die Traktandierung 
eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Sie 
haben ein entsprechendes Begehren spätestens 
sechs Wochen vor einer Generalversammlung 
dem Verwaltungsrat schriftlich unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands und der Anträge mit-
zuteilen.

Art. 8bis: ist in der aktuellen Fassung nicht  
enthalten

Art. 8bis: Universalversammlung und Zirkular-
beschluss

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien 
können, falls kein Widerspruch erhoben wird, 
eine Generalversammlung ohne Einhaltung der 
für die Einberufung geltenden Vorschriften ab-
halten.

In dieser Versammlung kann über alle in den Ge-
schäftskreis der Generalversammlung fallenden 
Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss 
gefasst werden, solange die Eigentümer oder 
Vertreter sämtlicher Aktien daran teilnehmen.

Eine Generalversammlung kann ebenfalls ohne 
Einhaltung der für die Einberufung geltenden 
Vorschriften abgehalten werden, wenn die Be-
schlüsse auf schriftlichem Weg auf Papier oder 
in elektronischer Form erfolgen, sofern nicht ein 
Aktionär oder dessen Vertreter die mündliche 
Beratung verlangt.
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Art. 10: Organisation

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der 
Präsident und bei dessen Verhinderung der Vi-
zepräsident oder ein anderes vom Verwaltungs-
rat aus seiner Mitte bezeichnetes Mitglied. Der 
Vorsitzende bezeichnet den Sekretär und soweit 
notwendig die Stimmenzähler.

Das Protokoll der Generalversammlung ist vom 
Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeich-
nen und gilt damit als genehmigt.

Art. 10: Organisation

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der 
Präsident und bei dessen Verhinderung der Vi-
zepräsident oder ein anderes vom Verwaltungs-
rat aus seiner Mitte bezeichnetes Mitglied. Der 
Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und 
soweit notwendig die Stimmenzähler.

Das Protokoll der Generalversammlung ist vom 
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen und gilt damit als genehmigt.

Art. 11: Stimmrecht, Vertretung, Beschluss- 
fassung

Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Das Stimm-
recht an gemeinschaftlich gehaltenen Aktien 
kann nur durch eine Person ausgeübt werden.

Ein Aktionär kann seine Aktien an der General-
versammlung mit schriftlicher Vollmacht durch 
einen Dritten, der selbst nicht Aktionär zu sein 
braucht, vertreten lassen.

Soweit nicht das Gesetz oder die Statuten ab-
weichende Bestimmungen enthalten, fasst die 
Generalversammlung ihre Beschlüsse und voll-
zieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Enthal-
tungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige 
Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht 
berücksichtigt werden.

Art. 11: Stimmrecht, Vertretung, Beschluss- 
fassung

An der Generalversammlung sind die im Aktien-
buch eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. 
Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Das Stimm-
recht an gemeinschaftlich gehaltenen Aktien 
kann nur durch eine Person ausgeübt werden.

Ein Aktionär kann seine Aktien an der General-
versammlung mit schriftlicher Vollmacht durch 
einen Dritten, der selbst nicht Aktionär zu sein 
braucht, vertreten lassen.

Die Abstimmungen und Wahlen finden offen 
statt. Der Vorsitzende kann jederzeit eine schrift-
liche Abstimmung oder Wahl anordnen. Aktio-
näre können eine schriftliche Abstimmung oder 
Wahl verlangen, sofern sie nach Gesetz oder 
Statuten das Recht haben, die Traktandierung 
von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Soweit nicht das Gesetz oder die Statuten ab-
weichende Bestimmungen enthalten, fasst die 
Generalversammlung ihre Beschlüsse und voll-
zieht ihre Wahlen mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Aktienstimmen, wobei Enthal-
tungen, leer eingelegte Stimmen und ungültige 
Stimmen bei der Berechnung des Mehrs nicht 
berücksichtigt werden.

B. Verwaltungsrat

Art. 12: Anzahl Mitglieder, Amtsdauer,  
Konstituirung, Ausschüsse

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 
fünf Mitgliedern; deren Amtsdauer beträgt ein 
Jahr und endet mit dem Abschluss der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl 
ist zulässig.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er 
bezeichnet den Präsidenten, den Vizepräsiden-
ten und den Sekretär, der nicht Mitglied des 
Verwaltungsrats zu sein braucht.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Aus-
schüsse bestellen. Er kann ihnen besondere Auf-
gaben und Kompetenzen übertragen.

B. Verwaltungsrat

Art. 12: Anzahl Mitglieder, Amtsdauer,  
Konstituirung, Ausschüsse

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 
fünf Mitgliedern; deren Amtsdauer beträgt ein 
Jahr und endet mit dem Abschluss der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl 
ist zulässig. Bei Ersatzwahlen treten die Neuge-
wählten in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden 
mittels Gesamtwahl gewählt, es sei denn, der 
Vorsitzende ordnet Einzelwahl an.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst und 
wählt seinen Präsidenten und Vizepräsidenten.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Aus-
schüsse bestellen. Er kann ihnen besondere Auf-
gaben und Kompetenzen übertragen.
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Art. 13: Befugnisse, Delegation

Dem Verwaltungsrat obliegen die oberste Leitung 
der Gesellschaft und die Überwachung der Ge-
schäftsführung. Er beschliesst über alle Gesell-
schaftsangelegenheiten, die nicht nach Gesetz, 
Statuten oder Organisationsreglement einem 
anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind. 
Die Zeichnungsberechtigung der Mitglieder des 
Verwaltungsrats bestimmt sich nach der Eintra-
gung im Handelsregister; es ist Kollektivunter-
schrift zu zweien vorzusehen.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung 
oder einzelne Teile derselben und die Vertretung 
der Gesellschaft an eine oder mehrere Perso-
nen, Mitglieder des Verwaltungsrats oder Dritte, 
die nicht Aktionäre sein müssen, übertragen. Er 
erlässt das Organisationsreglement und ordnet 
die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragba-
re und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung 
der nötigen Weisungen; 

2. Festlegung der Organisation;

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der 
Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;

4. Ernennung und Abberufung der mit der Ge-
schäftsführung und der Vertretung betrauten 
Personen;

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsfüh-
rung betrauten Personen, namentlich im Hin-
blick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, 
Reglemente und Weisungen;

6. Erstellung des Geschäftsberichts sowie Vor-
bereitung der Generalversammlung und Aus-
führung ihrer Beschlüsse;

7. Benachrichtigung des Richters im Falle der 
Überschuldung;

8. Beschlussfassung über die Feststellung von 
Kapitalerhöhungen und daraus folgende Sta-
tutenänderungen.

Art. 13: Befugnisse, Delegation

Dem Verwaltungsrat obliegen die oberste Leitung 
der Gesellschaft und die Überwachung der Ge-
schäftsführung. Er beschliesst über alle Gesell-
schaftsangelegenheiten, die nicht nach Gesetz, 
Statuten oder Organisationsreglement einem 
anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind. 
Die Zeichnungsberechtigung der Mitglieder des 
Verwaltungsrats bestimmt sich nach der Eintra-
gung im Handelsregister; es ist Kollektivunter-
schrift zu zweien vorzusehen.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung 
oder einzelne Teile derselben und die Vertretung 
der Gesellschaft an eine oder mehrere Perso-
nen, Mitglieder des Verwaltungsrats oder Dritte, 
die nicht Aktionäre sein müssen, übertragen. Er 
erlässt das Organisationsreglement und ordnet 
die entsprechenden Vertragsverhältnisse.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragba-
re und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung 
der nötigen Weisungen;

2. Festlegung der Organisation;

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der 
Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;

4. Ernennung und Abberufung der mit der Ge-
schäftsführung und der Vertretung betrauten 
Personen;

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsfüh-
rung betrauten Personen, namentlich im Hin-
blick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, 
Reglemente und Weisungen;

6. Erstellung des Geschäftsberichts sowie Vor-
bereitung der Generalversammlung und Aus-
führung ihrer Beschlüsse;

7. Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstun-
dung und Benachrichtigung des Gerichts im 
Falle der Überschuldung;

8. Beschlussfassung über weitere Angelegenhei-
ten, welche das Gesetz zwingend dem Ver-
waltungsrat zuschreibt.
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Art. 14: Sitzungen

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Ein-
ladung des Präsidenten, so oft es die Geschäfte 
erfordern, oder wenn ein Mitglied des Verwal-
tungsrats oder die Geschäftsleitung unter An-
gabe der Traktanden es schriftlich verlangt.

Die Beschlussfähigkeit (Präsenz) und die Be-
schlussfassung des Verwaltungsrats richten sich 
nach dem Organisationsreglement. Kein Prä-
senzquorum ist erforderlich, wenn ausschliess-
lich die erfolgte Durchführung einer Kapital-
erhöhung festzustellen und die anschliessend 
vorzunehmende Statutenänderung zu beschlies-
sen sind.

Der Vorsitzende hat den Stichentscheid.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Verwaltungsrats ist ein Protokoll zu führen. Die-
ses ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär des 
Verwaltungsrats zu unterzeichnen.

Art. 14: Sitzungen

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Ein-
ladung des Präsidenten, so oft es die Geschäfte 
erfordern, oder wenn ein Mitglied des Verwal-
tungsrats oder die Geschäftsleitung unter An-
gabe der Traktanden es schriftlich verlangt.

Die Beschlussfähigkeit (Präsenz) und die Be-
schlussfassung des Verwaltungsrats richten sich 
nach dem Organisationsreglement. Kein Prä-
senzquorum ist erforderlich, wenn ausschliess-
lich die erfolgte Durchführung einer Kapital-
erhöhung festzustellen und die anschliessend 
vorzunehmende Statutenänderung zu beschlies-
sen sind.

Der Vorsitzende hat den Stichentscheid.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Verwaltungsrats ist ein Protokoll zu führen. 
Dieses ist vom Vorsitzenden und vom Protokoll-
führer zu unterzeichnen.

lV. Verschiedenes

Art. 18: Bekanntmachungen

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das 
Schweizerische Handelsamtsblatt. Der Verwal-
tungsrat kann darüber hinaus den Aktionären 
Mitteilungen durch uneingeschriebenen Brief an 
die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse 
oder durch Publikationen in weiteren Zeitungen 
zukommen lassen.

lV. Verschiedenes

Art. 18: Bekanntmachungen und Mitteilungen

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das 
Schweizerische Handelsamtsblatt. Der Verwal-
tungsrat kann weitere Publikationsorgane be-
stimmen.

Einberufungen und Mitteilungen der Gesell-
schaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief 
oder auf elektronischem Weg an die im Aktien-
buch verzeichneten Adressen.
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